
 
 
Nr. 3  Zivilprozessordnung. Art. 112 Abs. 3, Art. 192 ZPO. Die Parteien, die im Kan-
ton Uri Wohnsitz haben, sind verpflichtet, persönlich zur Vermittlerverhandlung zu 
erscheinen. Die Einrede der Rechtshängigkeit oder Vorbringen betreffend die Unzu-
lässigkeit eines Parteiwechsels oder einer Klageänderung sind dort zu erheben oder 
zu machen (Bestätigung der Rechtsprechung). 
Obergericht, 14. Februar 2003, OG Z 02 11 
 
Aus den Erwägungen: 
 
 6. Es gilt zu prüfen, ob die Rekurrenten zum persönlichen Erscheinen verpflichtet waren. 
 
 a) Wird dem Vermittler ein Vermittlungsgesuch gestellt, hat er umgehend die Parteien zur 
Vermittlungsverhandlung vorzuladen (Art. 191 Abs. 1 ZPO), nachdem er seine sachliche und örtli-
che Zuständigkeit von Amtes wegen geprüft hat (Art. 190 Abs. 1 ZPO). Beharrt der Kläger auf dem 
Gesuch, hat der Vermittler das Verfahren durchzuführen (Art. 190 Abs. 2 ZPO). Dem Beklagten 
bleibt die Einrede der Unzuständigkeit vor dem Richter gewahrt (Art. 190 Abs. 2 ZPO in fine). Die 
Prüfung der Zuständigkeit kann und soll nur summarisch erfolgen. Letztlich bleibt es Sache des 
Richters, über die Zuständigkeit zu befinden. Er kann denn auch den Weisungsschein eines offen-
sichtlich unzuständigen Vermittlers zurückweisen und damit den kostenvorschusspflichtigen Kläger 
zu sorgfältigerem Prozessieren verhalten (vgl. Art. 200 Abs. 2 ZPO; Studer/Rüegg/Eiholzer, Der 
Luzerner Zivilprozess, Kriens 1994, N. 3 zu § 189 ZPO/LU). Das Eintreten auf die Klage vor dem 
Vermittler gilt nicht als Einlassung (Art. 33 Abs. 2 ZPO in fine). Der Beklagte kann daher vor Ge-
richt die Unzuständigkeitseinrede erheben. 
 
 b) Aufgabe des Vermittlers ist es, die Parteien auszusöhnen. Er führt den Vermittlungsver-
such durch (Art. 6 Abs. 1 ZPO). Der Vermittler wirkt auf eine sachgerechte Erledigung der Streitsa-
che hin, ohne in der Sache selbst zu entscheiden (Art. 12 Abs. 1 GOG). Er hat in dieser Eigen-
schaft keine Entscheidungsbefugnis. Um ein Gespräch zwischen den Parteien zu ermöglichen, 
verlangen die Prozessordnungen deren persönliches Erscheinen (Art. 192 ZPO; Vogel/Spühler, 
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. Aufl., Bern 2001, Kap. 12, N. 16). Insbesondere die Parteien, 
die im Kanton Uri Wohnsitz haben, sind verpflichtet, persönlich zur Vermittlungsverhandlung zu 
erscheinen (Art. 192 Abs. 1 und 2 lit. a e contrario ZPO).  
 
 c) Die Vorladungen zur Vermittlerverhandlung vom 24. Mai 2002 erfolgten unbestritten form- 
und fristgerecht. Unbestritten ist ebenfalls, dass die Rekurrenten persönlich an der Verhandlung 
nicht teilnahmen. Die Rekurrenten machen nun insbesondere die Einrede der Rechtshängigkeit 
geltend. Aufgabe der Rechtshängigkeitseinrede ist die Verhinderung mehrerer Prozesse über den 
nämlichen Streitgegenstand. Nicht nur sollen unnötige Prozesse verhütet, sondern vor allem sonst 
drohende Urteilskollision sollen verhindert werden (Walter J. Habscheid, Schweizerisches Zivilpro-
zess- und Gerichtsorganisationsgesetz, 2. Aufl., Basel 1990, S. 222). Nach Art. 189 Abs. 1 ZPO 
wird eine Streitigkeit durch Einreichung des Vermittlungsgesuchs rechtshängig. Die Rechtshängig-
keit bewirkt namentlich, dass während derselben der gleiche Anspruch nicht nochmals gerichtlich 
geltend gemacht werden kann (Vogel/Spühler, a.a.O., Kap. 8, N. 41 ff.). Gemäss Art. 94 Abs. 2 
lit. e ZPO hat der Richter im Rahmen seiner Entscheidung (vgl. Überschrift 1. Titel, 4. Kapitel, 7. 
Abschnitt ZPO) von Amtes wegen das Fehlen einer anderweitigen Rechtshängigkeit oder der 
rechtskräftigen Beurteilung der gleichen Streitsache als Prozessvoraussetzung zu prüfen. Der 
Vermittler dagegen kann wie erwähnt nach Art. 12 Abs. 1 GOG nur auf eine sachgerechte Erledi-
gung der Streitsache hinwirken, m.a.W. eine Aussöhnung anstreben. Insbesondere kann er ge-
mäss Art. 12 Abs. 1 in fine GOG in der Sache selbst nicht entscheiden (weder mit Urteil noch mit 
Erledigungsbeschluss, vgl. Art. 96 f. ZPO). Er hat keine Spruchkompetenz (vgl. Stu-
der/Rüegg/Eiholzer, a.a.O., N. 2 zu § 5 ZPO/LU). Der Vermittler ist mithin nicht Sachrichter und 
kann demnach nicht über die Einrede der Rechtshängigkeit entscheiden (Entscheid Obergericht 
des Kantons Uri vom 06.06.1997, OG Z 97 5, publ. in Rechenschaftsbericht über die Rechtspflege 
des Kantons Uri in den Jahren 1996 und 1997, Nr. 2 E. 3c). Der Vermittler kann demzufolge auch 
nicht über die Frage, ob die Rechtsbegehren schon einmal gestellt wurden oder ob es sich um 



neue oder bereits eingeklagte Personen handelt, entscheiden. Dies bleibt dem Sachrichter vorbe-
halten (vgl. Art. 94 Abs. 2 lit. e und f ZPO, Überschrift 1. Titel, 4. Kapitel, 7. Abschnitt ZPO). Der 
Vermittler muss wie bereits erwähnt, sobald ein Vermittlungsgesuch gestellt wird, nach Prüfung 
seiner Zuständigkeit, die Parteien umgehend zur Vermittlungsverhandlung einladen. Hier ist als-
dann die Einrede der Rechtshängigkeit, des Parteiwechsels oder der Klageänderung vorzubringen. 
Sinn und Zweck der Vermittlungsverhandlung verlangen das grundsätzlich persönliche Erscheinen 
der Parteien. Art. 192 ZPO auferlegt eine entsprechende Pflicht. Erscheint nun eine Partei ohne 
genügenden Grund (Art. 193 ZPO) nicht zur Vermittlungsverhandlung, trägt sie die Vermittlerkos-
ten und die Parteientschädigung an die Gegenpartei, die der Vermittler auferlegt (Art. 112 Abs. 3 
ZPO). Vorliegend ist das von den Beklagten ins Recht gelegte Schreiben vom 21. Mai 2002 kein 
genügender entschuldbarer Grund für das Nichterscheinen vor dem Vermittler. … 
 
 




